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der Anfrage der Abgeordneten Mag. Haupt und Dolinschek 
betreffend Arbeitsjerbot fÜr den Berufssportler Wayne Groulx. 
Nr. 5839/J. yom 16.12.1993. 

Frage 1; 

Werden Sie angesichts der Üblichen Praktiken die Geltung des 
Arbeitsrechtes auch im Bereich des Sportes dadurch betonen, 
daß Sie den Bundesminister fÜr Inneres auffordern, die 
Statuten der österreichischen Sportverbände auf unzulässige 
Einschränkungen der Freiheit der Erwerbstätigkeit zu Über
prÜfen und bei Bedarf die nötigen vereinsrechtlichen Schritte 
zu setzen? 

Antwort; 
"'!' 

Die Geltung des Arbeitsrechts fÜr Berufssportler ist ausjudi-
ziert. Berufssportler sind Arbeitnehmer, für die unter be
stimmten Voraussetzungen auch Konkurrenzklauseln gelten. Ver
stoßen Vereinssstatuten gegen zwingendes Arbeitsrecht, sind 
sie nichtig. Die Einhaltung des Arbeitsvertragsrechtes ist 
Über Einschreiten eines in seinen Rechten Verletzten durch die 
Gerichtsbarkeit zu gewährleisten. Zusätzliche Maßnahmen im Be
reiche der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung sind nicht erfor

derlich. Die rechtliche Prüfung der Vereinsstatuten nach dem 
Vereinsgesetz fällt nicht in meine Kompetenz, sondern in die 
Zuständigkeit des Bundesministers fÜr Inneres. 
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Frage 2; 
Wenn nein, warum wollen Sie den rechtlich bedenklichen Zu
ständen in diesem Bereich zusehen, ohne als zuständiger 
Bundesminister ebenso wie z.B. bei illegaler Auslän
derbeschäftigung öffentlich politisch Stellung zu beziehen? 

Antwort; 
Ein Einschreiten von meiner Seite unterbleibt mangels 
Ressortzuständigkeit des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. 

Frage 3 und 4; 

Werden Sie eine allgemeine Überprüfung der Statuten und üb
lichen Verträge im Sportbereich durchführen lassen, um der 
notorischen Mißachtung des Arbeitsrechtes in diesem Bereich 
gegenzusteuern und die Feststellung Ihres Ressorts an die 
jeweiligen Vereine und Verbände weiterleiten? 
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort; 

Die überprüfung von Vereinbarungen auf ihre Vereinbarkeit mit 

arbeitsrechtlichen Gesetzen obliegt im Streitfall den unabhän
gigen Gerichten. Eine amtswegige "Überprüfung" von Vereins

statuten oder von konkreten Arbeitsverträgen liegt nicht in 
me~nem Aufgabenbereich. 

Der Bundesmi ister: 
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